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Amtliche Mitteilungen des Landkreises 

Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 
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K O M M U N A L U N T E R N E H M E N  K L I N I K E N   
D E S  L A N D K R E I S   

N E U S T A D T  A . D . A I S C H - B A D  W I N D S H E I M   
Jahresabschluss und Lagebericht 2023 

 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens hat gemäß § 12 
Abs. 2 der Unternehmenssatzung i. V. mit § 27 Abs. 1 der KUV 
(Verordnung über Kommunalunternehmen) den Abschluss des 
Geschäftsjahres 2023 in seiner Sitzung am 25.09.2024 festge-
stellt, und dem Vorstand Entlastung erteilt. Aktiva und Passiva der 
Bilanz schließen mit dem Betrag von 100.748.119,87 €. Der Jah-
resfehlbetrag der Kliniken des Landkreises Neustadt a. d. Aisch – 
Bad Windsheim wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Nachfolgend der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG, 
Dreieich vom 05.09.2024: 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
An das Kommunalunternehmen  
"Kliniken des Landkreises Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim"  
 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalunternehmen "Kli-
niken des Landkreises Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim" – 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
– geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kommu-
nal-unternehmen "Kliniken des Landkreises Neustadt a. d. Aisch - 
Bad Windsheim" für das Ge-schäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 
zum 31. Dezember 2023 geprüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 

Belangen den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-schriften der Kran-

kenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV) und vermittelt unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens- und Finanzlage des Kommunalunternehmens 

zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 

Bild von der Lage des Kommunalunternehmens. In allen wesent-

lichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 
ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes“ unseres Be-
stätigungsvermerkes weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Kommunalunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Hinweis zur Hervorhebung eines Sachverhaltes 
Das Unternehmen weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten 
Fehlbetrag in Höhe von EUR 17.720.280,49 (Vorjahr EUR 
12.197.252,09) aus. Fortgesetzt liegt eine buchmäßige Überschul-
dung vor. Trotz der teilweisen Verlustabdeckung des Landkreises 
Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim in Höhe von EUR 
3.000.000,00 trat aufgrund des erwirtschafteten Jahresfehlbetra-
ges während des abgelaufenen Geschäftsjahres 2023 eine Ver-
schlechterung der Eigenkapitalsituation ein. Das Kommunalunter-
nehmen ist weiterhin zwingend auf die Unterstützung des Land-
kreises zur Sicherung seines Fortbestandes angewiesen. 
Der Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim hat in seinem 
Haushalt für das Jahr 2024 TEUR 6.700 für Zuweisungen an das 
Kommunalunternehmen einschließlich TEUR 1.500 für Investiti-
onskostenanteile eingestellt. Diese sind im Jahr 2024 teilweise ge-
flossen. 
Der Landkreis als Anstalts- und Gewährträger ist auch in den kom-
menden Jahren gefordert, die Verluste des Kommunalunterneh-
mens im gesetzlichen Rahmen auszugleichen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwal-
tungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den deutschen für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV in allen wesentlichen Belangen entspricht, und da-
für, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertrags-lage des Kommunalunternehmens vermittelt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät-zen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Ver-
mögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Kommunalunter-
nehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zu-
sammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so-
fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen. 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
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von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichtes in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzli-
chen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeig-
nete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Kommunalunternehmens zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen fal-
schen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus do-
losen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als we-
sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage die-
ses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher 

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund 

von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prü-

fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-

langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-

siko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche 

falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das 

Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 

Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen 

kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-

vollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-

kraftsetzen interner Kon-trollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jah-

resabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für 

die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und 

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 

Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 

Kommunalunternehmens abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 

Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 

von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-

sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 

kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 

verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-

gaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 

jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse-

res Bestätigungsvermerkes erlangten Prüfungsnachweise. Zu-

künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 

führen, dass das Kommunalunter-nehmen seine Unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresab-

schlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der 

Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 

Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunterneh-

mens vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahres-

abschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm ver-

mittelte Bild von der Lage des Kommunalunternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lage-

bericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-

nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-

orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 

gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-

gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 

Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annah-

men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-

bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-

kunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-
ger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen. 
 

Dreieich, 5. September 2024 
Schüllermann und Partner AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

 
Harald Reinhart 

Wirtschaftsprüfer 
 

Joachim Scholz 
Wirtschaftsprüfer 

 
Gemäß § 27 Abs. 3 der KUV werden Bilanz und Erfolgsrechnung 
hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
 

Neustadt a.d.Aisch, den 18.10.2024 
Klinken des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 

Dr. Christian von Dobschütz, Vorsitzender des Verwaltungsrats 
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Hinweis: 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2023 liegen ab Mitt-
woch, den 23. November 2024 bis einschließlich Freitag, den 01. 
November 2023 (außer 26./27./31. Oktober 2024) im Verwaltungs-
gebäude der Klinik Neustadt a. d. Aisch, Paracelsusstraße 32, 1. 
Obergeschoß, Zimmer Nr. 15 (Sekretariat des Vorstandes) wäh-
rend der regulären Arbeitszeiten öffentlich aus. 
 

Neustadt a.d.Aisch, den 18.10.2024 
Klinken des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 

Stefan Schilling, Vorstand 
 

LkrABl. Nr. 20/2024 
 
_____________________ 
 

S P A R K A S S E  I M  L A N D K R E I S  
N E U S T A D T  A . D . A I S C H - B A D  W I N D S H E I M   

Aufgebotsverfahren 
 

Das Sparkassenbuch Nr. 3005233469 (1233469) ist in Verlust ge-
raten.Es wird hiermit aufgeboten. Der Inhaber des Sparkassenbu-
ches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Urkunde 
binnen einer Frist vondrei Monaten bei der Sparkasse anzumeden, 
anderenfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. Im übri-
gen verweisen wir auf den Aushang bei der Sparkasse Neustadt 
a.d.Aisch, Sparkassenplatz 1. 
          

Neustadt a.d.Aisch, 25.09.2024 
gez. Berger, Sparkassendirektor 

  
LkrABl. Nr. 20/2024 

 
_____________________ 
  

S P A R K A S S E  I M  L A N D K R E I S  
N E U S T A D T  A . D . A I S C H - B A D  W I N D S H E I M   

Aufgebotsverfahren 
 

Das Sparkassenbuch Nr. 4631261940 ist in Verlust geraten.Es 
wird hiermit aufgeboten. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Urkunde binnen einer 
Frist vondrei Monaten bei der Sparkasse anzumeden, anderenfalls 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. Im übrigen verweisen 
wir auf den Aushang bei der Sparkasse Neustadt a.d.Aisch, Spar-
kassenplatz 1. 
          

Neustadt a.d.Aisch, 27.09.2024 
gez. Berger, Sparkassendirektor 

  
LkrABl. Nr. 20/2024 

 
_____________________ 
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